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Onboarding – ausländische Mitarbeiter an Bord holen  

  

Stephanie Reese, Rechtsanwältin aus Hannover April 2022 

  

 

Das Onboarding ausländischer Mitarbeiter wird vor 
dem Hintergrund des steigenden Bedarfes an Fach-
kräften immer wichtiger. Neue Mitarbeiter werden 
eingestellt und zielgerichtet in ein Unternehmen inte-
griert. Ziel des Onboarding-Prozesses ist die fachliche 
Einarbeitung des neuen Mitarbeiters und zügige Ein-
gliederung in das Team und in die Unternehmenskul-
tur.  
 
Ein gutes Onboarding verhindert, dass neue Mitarbei-
ter schon während der Probezeit wieder kündigen und 
schafft stattdessen eine Atmosphäre, in denen sich die 
neuen Mitarbeiter wohl fühlen, was wiederum zu rei-
bungsloseren Arbeitsabläufen führt.  
 
Damit das Onboarding erfolgreich verläuft, sollte der 
Prozess von Beginn bis Ende durchgeplant und ent-
sprechend durchgeführt werden.  
Im Folgenden werden die wesentlichen Informationen 
zu Vorbereitung und Ablauf des Onboardings im Falle 
eines Mitarbeiters aus einem Drittstaat dargestellt. 
 
 
Vorbereitungen 
 
Schon im Vorstellungsgespräch sollte zwischen dem 
Unternehmen und dem ausländischen künftigen Mit-
arbeiter besprochen werden, was im Falle der Über-
einkunft beiderseitig zu beachten ist und welche Vor-
bereitungen zu treffen sind, um eine reibungslose und 
zügige Arbeitsaufnahme zu realisieren.  

Arbeitsrechtliche Grundlagen 
 
Zwischen den Arbeitsvertragsparteien ist sowohl der 
Beginn des Arbeitsverhältnisses und damit auch der 
Beginn der Sozialversicherungspflicht festzulegen. Da-
mit einhergehend sind weitere für das Arbeitsverhält-
nis wesentliche Regelungen zu treffen wie z.B. auch 
die Arbeitszeit.  
 
Einen Arbeitgeber trifft bei der Beschäftigung von aus-
ländischen Mitarbeitern eine erhöhte Fürsorgepflicht. 
Somit hat das Unternehmen den Mitarbeiter u.a. hin-
sichtlich der Grundsätze der deutschen Sozialversiche-
rung aufzuklären.  
Ebenso hat das Unternehmen an dem Zustimmungs-
verfahren der Bundesagentur der Arbeit mitzuwirken, 
die vor Arbeitsaufnahme den Einsatz des ausländi-
schen Mitarbeiters in Deutschland prüft. 
 
Der Arbeitsvertrag sollte in deutscher und zumindest 
englischer Sprache verfasst werden, um etwaige 
sprachlich bedingte Unklarheiten zwischen den Ver-
tragsparteien von Beginn an so weit wie möglich zu 
vermeiden.  
 
 
Visum- und Einreiseprozess  
 
Ein ausländischer Mitarbeiter, der plant, zur Auf-
nahme einer qualifizierten Beschäftigung nach 
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Deutschland zu kommen, muss folgende Zulassungs-
voraussetzungen erfüllen: 
 

▪ Konkretes Jobangebot in Deutschland liegt vor 
▪ Ausländischer Mitarbeiter verfügt mindestens 

über A2-Deutschkenntnisse 
▪ Ausländischer Mitarbeiter verfügt über aner-

kannte/vergleichbare Qualifikation und ggf. 
Berufsausübungserlaubnis im Falle reglemen-
tierter Berufe 

▪ Bundesagentur für Arbeit stimmt der Auf-
nahme der qualifizierten Beschäftigung zu 

▪ Lebensunterhalt des ausländischen Mitarbei-
ters ist gesichert 

Liegen diese Voraussetzungen vor, wird der Mitarbei-
ter im nächsten Schritt einen Termin bei der deut-
schen Botschaft in seinem Heimatland bzw. in dem 
Land, in dem er zu dem Zeitpunkt sich für gewöhnlich 
aufhält, vereinbaren, um das Visum für die Einreise 
nach Deutschland zu beantragen.  
 
Bei Einreise nach Deutschland muss der ausländische 
Mitarbeiter eine deutsche Krankenversicherung nach-
weisen.  
 
Nach Ankunft in Deutschland stellt der Mitarbeiter für 
den dauerhaften Aufenthalt bei der Ausländerbe-
hörde seinen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäfti-
gung.  
 
 
Familiennachzug 
 
Damit die Familie des nach Deutschland gekommenen 
Mitarbeiters nachziehen kann, müssen folgende Vo-
raussetzungen vorliegen:  
 

▪ Ehegatte (Mindestalter: 18 Jahre) oder Eltern 
haben einen gültigen Aufenthaltstitel in 
Deutschland  

▪ Das nachziehende Familienmitglied verfügt 
mindestens über A1-Deutschkenntnisse 

▪ Es muss ausreichender Wohnraum vorhanden 
sein 

▪ Der Lebensunterhalt ist durch die bereits in 
Deutschland lebende Person gesichert  

Liegen die Voraussetzungen vor, hat das Familienmit-
glied in einem nächsten Schritt einen Termin bei der 
deutschen Botschaft im Heimatland bzw. Land des ge-
wöhnlichen Aufenthaltes zu vereinbaren.  
 
 
Steuern 
 
Hinsichtlich der Einkommenssteuerpflicht des auslän-
dischen Mitarbeiters gelten die folgenden Grundsätze, 
wenngleich im Einzelfall immer das jeweilige Doppel-
besteuerungsabkommen zwischen Deutschland und 
dem jeweiligen Drittland zu prüfen wäre: 
 

▪ Hat der Mitarbeiter seinen Wohnsitz in 
Deutschland und bezieht seine Einkünfte aus 
Deutschland, sind alle Einkünfte in Deutsch-
land unbeschränkt steuerpflichtig.  

▪ Hat der Mitarbeiter seinen Wohnsitz in 
Deutschland und bezieht keine Einkünfte aus 
Deutschland, sind die Auslandseinkünfte in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. 

▪ Hat der Mitarbeiter seinen Wohnsitz im Aus-
land und bezieht Einkünfte aus Deutschland, 
sind diese beschränkt steuerpflichtig im In-
land.  

▪ Hat der Mitarbeiter seinen Wohnsitz im Aus-
land und bezieht keine Einkünfte aus Deutsch-
land, besteht keine Steuerpflicht in Deutsch-
land. 

 
 
Sozialversicherung 
 
Grundsätzlich gilt im Sozialversicherungsrecht das Ter-
ritorialprinzip. Hiernach unterliegen Arbeitnehmer 
dem Sozialversicherungsrecht des Landes, in dem sie 
arbeiten. Wer in Deutschland arbeitet, ist nach den 
hiesigen Gesetzen sozialversicherungspflichtig. 
 
Abhängig von der genauen Form der Tätigkeit im Dritt-
land als Heimatland kann auch eine Sozialversiche-
rungspflicht in Deutschland bestehen. An dieser Stelle 
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gilt es im Einzelfall zur Vermeidung einer Doppelversi-
cherung zu prüfen, ob es zwischen Deutschland und 
dem jeweiligen Drittland ein Sozialversicherungsab-
kommen gibt.  
 
Bei der Einreise nach Deutschland muss der ausländi-
sche Mitarbeiter (freiwillig) krankenversichert sein. 
Mit dem Beginn der Anstellung ist dann ein Wechsel in 
die gesetzliche Krankenversicherung möglich.  
 
 
Datenschutz 
 
Noch vor Beginn der Arbeitsaufnahme benötigt der Ar-
beitgeber wichtige Informationen und Dokumente des 
Mitarbeiters wie z.B. die Aufenthalts- und Arbeitsge-
nehmigung und den Personalfragebogen. Hierbei fin-
den bereits personenbezogene Datenverarbeitungen 
statt, die datenschutzrechtlich rechtmäßig sein müs-
sen.  
 
Unternehmen haben die neuen Mitarbeiter darüber 
zu informieren, was sie in datenschutzrechtlicher Hin-
sicht bei ihrer Arbeit zu beachten haben. So sind die 
Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit im Umgang mit 
personenbezogenen Daten zu verpflichten. 
 
Am Tag der Arbeitsaufnahme sollte von Seiten des Un-
ternehmens sichergestellt werden, dass am Arbeits-
platz Berechtigungen u.a. auf Computerprogramme 
und Ordner eingerichtet sind bzw. werden. Im Falle 
des Zurverfügungstellen von Endgeräten sollte vor 
Ausgabe an den Mitarbeiter eine Bestandsaufnahme 
gemacht werden.  
 
 
Beschleunigtes Fachkräfteverfahren (§ 81 a Auf-
enthG) 
 
Seit dem Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz am 01. März 2020 haben Unternehmen und 
Fachkräfte aus Drittstaaten die Möglichkeit, das Ein-
reiseverfahren zu verkürzen. Das beschleunigte Fach-
kräfteverfahren läuft wie folgt ab:  
 

Ausländerbehörde 
 
Die ausländische Fachkraft bevollmächtigt den Arbeit-
geber, damit dieser im Namen der ausländischen 
Fachkraft mit der Ausländerbehörde ein erstes Bera-
tungsgespräch führen kann. Der Arbeitgeber kann so-
dann mit der Ausländerbehörde eine Vereinbarung 
zur Durchführung des Verfahrens abschließen und 
übergibt hierfür alle erforderlichen Anträge und Doku-
mente. Die Ausländerbehörde prüft im nächsten 
Schritt die Anerkennung der ausländischen Ab-
schlüsse. 
 
 
Bundesagentur für Arbeit  
 
Die Bundesagentur für Arbeit hat dem Einsatz der aus-
ländischen Fachkraft in Deutschland zuzustimmen, so-
dass diese nach der Überprüfung durch die Ausländer-
behörde das Zustimmungsverfahren einleitet.  
Bleibt die Bundesagentur für Arbeit eine Woche untä-
tig bzw. teilt nichts Gegenteiliges mit, gilt die Zustim-
mung als erteilt.  
 
 
Ausländerbehörde 
 
Hat die Bundesagentur für Arbeit dem Einsatz zuge-
stimmt und liegen damit alle Voraussetzungen vor, 
übergibt die Ausländerbehörde im nächsten Schritt 
die Vorabzustimmung an den Arbeitgeber. Der Arbeit-
geber leitet diese sodann an die ausländische Fach-
kraft im Drittstaat weiter.  
 
 
Deutsche Auslandsvertretung 
 
Die deutsche Fachkraft gibt bei Terminbuchung zur Vi-
sumserteilung an, dass die Vorabzustimmung vorliegt. 
Dies ermöglicht, dass die deutsche Auslandsvertre-
tung an die Fachkraft innerhalb von drei Wochen ei-
nen Termin zur Visumserteilung vergibt.  
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Meldebehörde 
 
Nachdem die Fachkraft nach Deutschland eingereist 
ist, hat sie sich innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Einzug bei der Meldebehörde ihres Wohnortes zu mel-
den.  
Die Anmeldung ist u.a. notwendig für die Beantragung 
eines Aufenthaltstitels bei der Ausländerbehörde, der 
Erhalt einer Steuer-ID oder auch für die Anmeldung 
bei der Schule, wenn die Fachkraft schulpflichtige Kin-
der hat.  
 
 
Fazit 
 
Mit der Durchführung der Vorbereitungen und Auf-
nahme der Tätigkeit ist ein erfolgreiches Onboarding 
aber noch nicht abgeschlossen. Von Seiten des Unter-
nehmens und auch des Mitarbeiters sollte sich be-
wusst sein, dass es ein Prozess ist, der auch über die 
Arbeitsaufnahme hinaus unterstützende Maßnahmen 
bedarf.  
Als unterstützende Maßnahmen dürften hierbei ein 
Angebot zur Weiterbildung, das Führen von Mitarbei-
tergesprächen und das Forcieren von Teambuilding in 
Betracht kommen.  
 
Ferner bietet sich es an, dem ausländischen Mitarbei-
ter einen Mentor zur Seite zu stellen und Feedback-
Gespräche zu führen, in welchen von Unternehmens-
seite auch aktiv nach weiterem Unterstützungsbedarf 
gefragt werden sollte.  
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